
DerDienstgeber kann diesen bei
ihm eingetretenen Vermögens-
nachteil in voller Höhe hinsichtlich
der Entgeltfortzahlung geltend
machen. Dauert der Krankenstand
aufgrund eines langwierigen Hei-
lungsverlaufes über ein Arbeits-
jahr an, so besteht dieser Entgelt-
fortzahlungsanspruch des verletz-
ten Arbeitnehmers erneut, sodass
auch die diesbezügliche Regress-
möglichkeit desArbeitgebersbeim
Schädiger gegeben ist.

Roland Zimmerhansl ist Rechtsan-
walt und Partner in der Linzer Kanz-
lei Sattlegger, Dorninger, Steiner
und Partner.

fortzahlung auf den Dienstgeber
über. Der Höhe nach hat der
Dienstgeber nicht nur Anspruch
auf Ersatz des Bruttolohns, son-
dern auch der Arbeitgeberbeiträge
zur Sozialversicherung. Nicht um-
fasstvonderErsatzfähigkeit istdie
Kommunalsteuer,dieDienstgeber-
beiträge zum Familienbeihilfen-
ausgleichsfonds – DB – und die
Kammerumlage (Zuschlag zum
Dienstgeberbeitrag) – DZ –, da es
sich hierbei nicht um im spezifi-
schenInteressedesArbeitnehmers
erbrachte Leistungen handelt und
diesenicht imweiteren Sinnzu sei-
nem Erwerb gezählt werden kön-
nen.

zahlung verpflichtet, wird der
sonst im Verdienstentgang liegen-
de Schaden insoweit auf den Ar-
beitgeber überwälzt.

Der Oberste Gerichtshof vertritt
seit der Grundsatzentscheidung 2
Ob 21/94 die Rechtsansicht, dass
es aufgrund einer gesetzlichen
Lohnfortzahlungspflicht – bei den
Angestellten aufgrund von § 8 An-
gestelltengesetz, bei denArbeitern
gemäß § 2 Entgeltfortzahlungsge-
setz – zu einer bloßen Verlagerung
des Schadens auf den Dienstgeber
des Verletzten kommt. Der ent-
sprechende Ersatzanspruch gegen
den Schädiger geht analog § 1358
ABGB, § 67 VersVG mit der Lohn-

Anderes gilt dann, wenn beim
unmittelbar Geschädigten kein
Vermögensnachteil eintritt, weil
ein Dritter aufgrund besonderer
Rechtsbeziehungen zum Geschä-
digten das wirtschaftliche Risiko
zu tragen hat. Eine Drittschadens-
liquidation erfasst nur jene Schä-
den, die typischerweise beim un-
mittelbar Geschädigten eintreten,
in besonderen Fällen aber durch
einRechtsverhältnisaufeinenDrit-
ten überwälzt werden.

Einer der Anwendungsfälle die-
ser Drittschadensliquidation ist
die Lohnfortzahlung. Ist der Ver-
letzte Arbeitnehmer und sein Ar-
beitgeber gesetzlich zur Lohnfort-

W as passiert, wenn ein
Dienstnehmer bei einem
Verkehrsunfall unver-

schuldet verletzt wird und sein
Dienstgeber aufgrund des an-
schließenden Krankenstandes zur
Fortzahlung des Lohnes verpflich-
tet ist?

Grundsätzlich kann in Öster-
reichnurderunmittelbardurchdie
rechtswidrige Handlung Geschä-
digte Ersatz verlangen. Ob jemand
als unmittelbar Geschädigter an-
zusehen ist, richtet sichdanach, ob
die Norm, die der Schädiger ver-
letzt, zumindest auch den Schutz
der Interessen des Beschädigten
bezweckt.
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Postings: „Das
Internet ist keine
rechtsfreie Oase“
Cyber-Mobbing &Co:Wie man dagegen
vorgeht und seine Privatsphäre schützt

LINZ. Der Streit zweier Ex-Partner
um Obsorge und Kontaktrecht für
ihre drei Kinder ist kürzlich bis
zum Obersten Gerichtshof (OGH)
gegangen: Denn die Mutter veröf-
fentlichte auf ihrem öffentlich ein-
sehbaren Facebook-Konto ein Pos-
ting, in dem sie ihren Ex unter an-
derem beschuldigte, ihr die Kinder
zu entfremden. IhremEx-Mannun-
terstellte sie „negativeMotivation“.
Darunter schrieben Nutzer negati-
ve Kommentare über den Vater
und seine Eltern.

Der Vater behauptete eine Ver-
letzung seiner Privatsphäre und
des Rechts auf Familienleben. Die
Mutter argumentierte mit ihrem
Rechtauf freieMeinungsäußerung.
Der OGH gab dem Vater recht: Der
Frau ginge es nur darum, Stim-
munggegenExundPflegschaftsge-
richt zu machen. Ihre Angriffe sei-
en nicht geeignet, ihre Rechte
durchzusetzen. Außerdem leiste
sie keinen Beitrag zu einer Debatte
von allgemeinem gesellschaftli-
chen Interesse. Die Fraumuss Pos-
ting und Kommentare löschen.

Als „interessant“ bezeichnet Pe-
terBurgstaller,Rechtsanwalt inder
Linzer Kanzlei Burgstaller und
Partner, die EntscheidungdesOGH
– und zwar imHinblick darauf, wie
der Vater seinen Anspruch durch-
gesetzt habe. Denn das Bezirksge-
richt hat auf seinen Antrag gemäß
§382gExekutionsordnungeineso-

löschen. Braucht es eine Prüfung,
hat der Betreiber sieben Tage Zeit.

„Mit diesen drei Instrumenten hat
man gute rechtliche Mittel, um ge-
gen Hasskommentare und Cyber-
Mobbing vorzugehen“, sagt Burg-
staller. Vor einigen Jahren sei das
noch wesentlich mühsamer gewe-
sen, aber: „Das Internet ist keine
rechtsfreie Oase.“ Ein beleidigen-
des oder die Privatsphäre verlet-
zendes Posting lasse sich zeitnah
aus derWelt schaffen. Sei die Iden-
tität des Posters bekannt und liege
etwa Ehrenbeleidigung oder eine
gefährliche Drohung vor, könne
man auch strafrechtlich gegen die-
sen vorgehen. Generell verweist
Burgstaller auf die Technologie-
NeutralitätdesRechts: „Wasoffline
verboten ist, ist auch in derOnline-
Welt nicht erlaubt.“

Verhandlung. „Wer sich beein-
trächtigt fühlt, kann das dafür vor-
gesehene, online verfügbareKlags-
formular ausfüllen unddie Beleidi-
gungen durch einen Ausdruck be-
legen“, sagt Burgstaller. Dann er-
lässt das Gericht gegen eine Ge-
bühr von 107 Euro einen Abstel-
lungsauftrag gegen den Urheber
bzw. den Plattformbetreiber.

❚ Kommunikationsplattformen-
Gesetz: Seit dem Vorjahr ist das
„Kommunikationsplattformen-
Gesetz“ inKraft.HateinePlattform
mehr als 100.000 Nutzer und er-
zielt einen Umsatz von mehr als
500.000 Euro, dann muss der Be-
treiber ein schnellesVerfahren ein-
richten, wo strafrechtswidrige In-
halte gemeldet werden können. Ist
das Posting „offensichtlich rechts-
widrig“, ist binnen 24 Stunden zu

postings im Internet schützen. Bei
schwerwiegenden Rechtsverlet-
zungen, die die Menschenwürde
berühren, kann beim Bezirksge-
richt die Löschung beantragt wer-
den, und zwar ohne vorangehende

genannte „Stalking“-Einstweilige-
Verfügung (EV) erlassen: Der Frau
wurde mit sofortiger Wirkung un-
tersagt, Details aus dem höchst-
persönlichen Lebensbereich auf
Facebook zu veröffentlichen, sie
wurde aufgefordert, die Einträge
zubeseitigen.DerOGHhatdiesbe-
stätigt und laut Burgstaller damit
festgelegt, dass eine „Stalking“-EV
eines von drei tauglichen Verfah-
ren sein kann, um sich gegen un-
liebsame Postings undKommenta-
re im Netz zur Wehr zu setzen.

Im Folgenden ein Überblick:

❚„Stalking“-EV:HiererlässtdasBe-
zirksgericht auf Antrag eine einst-
weilige Verfügung zum Schutz vor
einem Eingriff in die Privatsphäre.
Auch Stalking-Opfer greifen auf
diese Bestimmung zurück, daher
der Name. Das Gericht kann zum
Beispiel die Verbreitung personen-
bezogener Daten verbieten: „Die
Privatsphäre wird auch verletzt,
wennjemandunerlaubterweiseein
Bild von mir hochlädt“, sagt Burg-
staller. Personen des öffentlichen
Interesses, etwa Politiker oder
Künstler, hätten keine so ausge-
prägte schützenswerte Privatsphä-
re. Der Antragsgegner muss das
Verhalten unterlassen, die Verfü-
gung gilt höchstens für ein Jahr.

❚ „Hass im Netz“: Das Gesetzes-
paket „Hass imNetz“soll vor Hass-

Was offline verboten ist, ist es auch online: Mobbing in sozialen Medien muss man sich nicht gefallen lassen. (AFP, uru)

„Mitdrei Instrumentenhat
man gute rechtlicheMittel,
um gegen Cyber-Mobbing
und Hasskommentare

vorzugehen.“
❚ Peter Burgstaller,

Anwalt bei Burgstaller & Partner
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